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Statuten  
 
 

1. Name 
Unter dem Namen Amateur Fotoclub Dietikon, nachstehend AFD genannt, be-
steht ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB. 
 

2. Sitz 
Der Sitz des Vereins ist Dietikon (Korrespondenzadresse des Präsidenten). 
 

3. Zweck 
Der AFD fördert den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder auf dem Gebiet der 
Fotografie in technischer und künstlerischer Hinsicht durch: 
 

a) Zusammenkünfte verbunden mit Vorträgen, Diskussionen und Demonstratio-
nen von fotografischen Themen etc. 

b) Wettbewerbe und Ausstellungen 
c) Exkursionen und Anlässe zur Pflege der Geselligkeit 
d) Veranstaltungen mit anderen Vereinen 
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4. Mitgliedschaft 
Der AFD ist politisch und konfessionell neutral. 
Er besteht aus Aktiv-, Passiv-, Frei-, Ehren- und Jugendmitgliedern. 
 

Die Aktivmitglieder sollen möglichst an allen Veranstaltungen teilnehmen und sich 
an den Wettbewerben beteiligen. 
 

Die Passivmitglieder haben zu den Vereinsabenden Zutritt, an Workshops kann 
ein Unkostenbeitrag erhoben werden. Sie besitzen kein Stimm- und Wahlrecht. 
 

Aktivmitglieder, die dem AFD 25 Jahre als solche den Beitrag geleistet haben, 
werden an der darauf folgenden Generalversammlung zu Freimitgliedern ernannt. 
Freimitglieder müssen keinen Beitrag mehr entrichten, behalten aber das Stimm- 
und Wahlrecht. 
 

Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder durch den Vorstand ernannt werden, die 
für den AFD ausserordentliche Dienste geleistet haben. 
 

Jugendmitglieder sind Aktivmitglieder, die den halben Mitgliederbeitrag entrichten. 
Die Altersgrenze entspricht immer derjenigen der gültigen PHOTO SUISSE Statu-
ten. 
 

Der Mitgliederbeitrag ist für das laufende Jahr zu entrichten. Eintretende nach dem 
1. Juli bezahlen die Hälfte. 
 

4.1 Aufnahme von Mitgliedern 
Eintritte können jederzeit erfolgen. Zur Aufnahme ist ein Anmeldeformular auszu-
füllen und dem Vorstand zuzustellen. Die Aufnahme wird an der darauf folgenden 
Versammlung bestätigt. 
 

4.2 Austritt und Ausschluss von Mitgliedern 
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, durch Ausschluss oder Tod ei-
nes Mitgliedes. 
 

Die Kündigung einer Mitgliedschaft muss auf das Jahresende schriftlich an den 
Vorstand eingereicht werden. Erfolgt der Austritt nicht vor dem 31. Dezember, so 
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr, wobei der Jahresbeitrag 
vollumfänglich geschuldet wird. 
 

Mitglieder die den Jahresbeitrag nicht bezahlen, werden vom Verein ausgeschlos-
sen. Mitglieder die dem Verein auf andere Weise schaden, können von der Gene-
ralversammlung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss kann gerichtlich nicht 
angefochten werden. 
 

5. Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind: 
1. Die Generalversammlung 
2. Der Vorstand 
3. Die Kontrollstelle 
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5.1 Generalversammlung 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie tritt jährlich ein-
mal zusammen. Sie wird durch den Präsidenten im ersten Quartal einberufen. Der 
Vorstand kann jederzeit eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. 
Auf Verlangen von ⅔ der Aktivmitglieder muss der Vorstand eine solche einberu-
fen. 
 

Der ordentlichen Generalversammlung fallen folgende Traktanden zu: 
1. Appell und Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der letzten Generalversammlung 
4. Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten 
5. Jahresrechnung und Bericht der Revisoren 
6. Wahlen (a) des Präsidenten 

(b) des übrigen Vorstandes 
(c) der Rechnungsrevisoren 

7. Jahresbudget 
8. Festsetzung des Jahresbeitrages 
9. Eventuelle Statutenänderungen 
10. Ehrungen 
11. Verschiedenes 
 

Die Anträge an die Generalversammlung müssen jeweils schriftlich bis zum 
31. Dezember beim Vorstand eingereicht werden, damit sie an der folgenden Ge-
neralversammlung behandelt werden können. 
 

5.1.2 Quartalsversammlung 
Es finden jährlich 4 Quartalsversammlungen statt. An diesen werden die Quartal-
programme, die Geschäfte allgemeiner Art sowie die aktuellen Vereinsangelegen-
heiten erledigt. 
 

5.2 Vorstand 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und vertritt diesen nach 
aussen. Er ist ermächtigt, einmalige ausserordentliche Ausgaben im Höchstbetrag 
von 20 % der budgetierten Einnahmen selbständig zu beschliessen. 
 

Er besteht aus mindestens 5 Mitgliedern: 
a) Präsident 
b) Vizepräsident 
c) Aktuar 
d) Kassier 
e) Bilder Obmann 
f) Weitere Positionen im Vorstand werden nach Bedarf besetzt. 
 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. 
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Der Präsident vertritt den Verein nach innen und aussen und ist unterschriftsbe-
rechtigt zu zweien mit dem Kassier bzw. dem Aktuar. Für den Zahlungsverkehr mit 
Post und Bank besitzen sowohl der Präsident wie auch der Kassier Einzelunter-
schrift. Er sorgt für die richtige Einberufung zu allen Sitzungen und Versammlun-
gen. Er ordnet die Ausführung der gefassten Beschlüsse an und legt der General-
versammlung jeweils den Jahresbericht vor. Er hat bei Abstimmungen den Stich-
entscheid. 
 

Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten bei dessen Abwesenheit in allen seinen 
Funktionen. Er unterstützt den Präsidenten nach Bedarf. 
 

Der Aktuar führt das Protokoll an der Generalversammlung, den Quartalsver-
sammlungen sowie an den Vorstandssitzungen. 
 

Der Kassier verwaltet die Vereinskasse und führt die Mitgliederliste. Er zieht die 
Jahresbeiträge ein und begleicht die Rechnungen. An der Generalversammlung 
legt er die Jahresrechnung für das abgeschlossenen Vereinsjahr und das Budget 
für das folgende Jahr vor. 
 

Der Bilder-Obmann ist für alle im Zusammenhang mit dem Wettbewerb anfallen-
den Aufgaben verantwortlich. Er organisiert die Jury und überwacht den Abgabe-
termin. 
 

5.3 Die Kontrollstelle 
Das ordentliche Geschäftsjahr dauert vom 1. Januar bis und mit 31. Dezember ei-
nes Kalenderjahres. 
 

Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsprüfern und einer Ersatzperson. Die 
Amtsdauer beträgt höchstens drei Jahre; im ersten Jahr als Ersatzrevisor, die 
nächsten zwei Jahre als Rechnungsrevisor. Die Rechnungsprüfer kontrollieren die 
Jahresrechnung anhand der Bücher, Belege, und der gesetzlichen Bestimmungen 
und sie erstatten dem Vorstand und der Generalversammlung Bericht und Antrag. 
 

6. Schutz der persönlichen Daten 
Die Adressen und Daten der Mitglieder sind ausschliesslich für den vereinsinter-
nen Gebrauch bestimmt. Jede andere, auch kommerzielle Nutzung, ist ausdrück-
lich untersagt. 
 

7. Haftung 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 
Eine persönliche Haftung von Mitgliedern ist ausgeschlossen. Andererseits steht 
dem einzelnen Mitglied auch kein Anrecht auf das vorhandene Vereinsvermögen 
zu. 
 

8. Statutenänderung 
Für die Änderung der vorliegenden Statuten ist ein Beschluss der Generalver-
sammlung notwendig, der mindestens die Stimmen von ⅔ der anwesenden Mit-
glieder erreicht. Der Beschluss ist nur dann gültig, wenn der Text der Änderungs-
vorschläge mit der Einladung zur Versammlung publiziert wurde. Später eintref-
fende Anträge sind nicht zu berücksichtigen. 
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9. Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nicht erfolgen, solange fünf Mitglieder dessen 
Fortbestehen verlangen. Im Falle einer Auflösung ist das Vereinsvermögen dem 
Schweizerischen Dachverband bis zur Gründung eines neuen Vereins in der Re-
gion zur Verwaltung zu übergeben. 
 

10. Allgemeine Bestimmungen 
Es liegt im allgemeinen Interesse des AFD, dass die Mitglieder bestrebt sind, 
technische Neuerungen, wertvolle Tipps und Erfahrungen zum Wohl der Allge-
meinheit im Vereinskreis auszutauschen. 
 

Durch Zusammenschluss bzw. engeren Kontakt mit anderen Fotogemeinschaften 
wird die Möglichkeit des Referentenaustausches, die Teilnahme an Veranstaltun-
gen anderer Vereine, das Jurieren von Wettbewerbsarbeiten etc. geboten. 
 

11. Wettbewerbe 
Für die vereinsinternen Wettbewerbe gilt ein separates Wettbewerbsreglement. 
Der Vorstand ist zuständig für die Reglementierung. 
 

12. Inkraftsetzung 
Vorliegende Statuten wurden an der ordentlichen Generalversammlung vom 
29. Januar 2009 angenommen und in Kraft gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMATEUR FOTOCLUB DIETIKON 
 
 
Der Präsident: Walter Hilpertshauser 
 
Der Vizepräsident: Jürg Christoffel 
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AFD – WETTBEWERBSREGLEMENT  
 
 
Art. 1 Zur Erreichung des in den Statuten festgelegten Vereinsziel wird alljährlich min-

destens ein Fotowettbewerb durchgeführt. 
 
Art. 2 An den Wettbewerben kann jedes dem Verein namentlich gemeldete Aktiv-, Ju-

gend-, Frei- und Ehrenmitglied teilnehmen. 
 
Art. 3 Jeder Autor kann pro Kategorie (SW – Schwarzweissbilder, FB – Farbbilder, 

DIGI – Digitale Bilder) maximal 4 Bilder einreichen. Jeder Teilnehmer sollte Sujet-
wiederholungen im gleichen Wettbewerb vermeiden. 

 
Art. 4 Eingereichte Aufnahmen müssen eigene Werke des Mitgliedes sein und dürfen an 

keinem früheren Wettbewerb publiziert worden sein. 
 
Art. 5 Papierbilder können sowohl aufgezogen, als auch unaufgezogen eingereicht wer-

den. Karton und Kunststoffmaterial sind als Bildträger zugelassen. Die maximale 
Dicke (Bild und Bildträger oder Passepartout) darf 2 mm nicht überschreiten. 
Pflichtformat für alle Papierbilder ist 30 x 40 cm, die Grösse des eigentlichen Fo-
tos ist freigestellt. Kleinere Fotos müssen durch Bildträger auf das Pflichtformat 
ergänzt werden. Auf der Rückseite ist der Titel anzugeben. Ganz oder teilweise 
einfarbig eingefärbte SW-Bilder (Definition FIAP: SW = monochrom) werden bei 
den SW Wettbewerben zugelassen. Mehrfarbig kolorierte SW-Bilder werden dem 
Farbwettbewerb zugewiesen. 

 
Art. 6 Digitale Bilder sind auf CD oder DVD abzugeben. 

Dateiformat: JPG; längere Bildkante: min. 1400 Pixel, Dateigrösse: max. 5 MB. 
Dateinamen: Bildtitel.jpg, z.B. waldlandschaft.jpg 

 
Art. 7 Zu den eingereichten Arbeiten muss jeder Teilnehmer eine vollständige Bilderliste 

mit seinem Namen abgeben. 
 
Art. 8 Das jeweilige Wettbewerbsthema wird alljährlich an der vierten Quartalsversamm-

lung für das darauf folgende Jahr von den Mitgliedern bestimmt. 
 
Art. 9 Der Bilder-Obmann ist für alle im Zusammenhang mit dem Wettbewerb anfallen-

den Aufgaben verantwortlich. Er organisiert die Jury und überwacht den Abgabe-
termin. 

 
Art. 10 Arbeiten, die in irgendeinem Punkt nicht diesen Bestimmungen entsprechen oder 

nach dem festgelegten Abgabetermin eingereicht werden, sind vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 

 
Art. 11 Das Urteil der Jury ist unanfechtbar. 

Die Jury wird aus der Vereinskasse entschädigt. 
 
Art. 12 Der Verein behält sich das Recht vor, Bilder aus dem Wettbewerb auf der Home-

page zu veröffentlichen. Das Recht am Bild bleibt beim Autor. 
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Art. 13 Der Verein ist bestrebt, für alle Kategorien einen Wanderpreis zu stellen. Den 
Wanderpreis erhält jeweils der Autor der besten SW, FB und DIGI Arbeit. Gelingt 
es dem gleichen Autor in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Wanderpreis zu 
gewinnen, so geht er in seinen ständigen Besitz über. Der Name des jeweiligen 
Gewinners wird zu Lasten der Vereinskasse eingraviert. 

 
Art. 14 Folgende Teilnehmer erhalten ein Diplom: 

1. Rang 
2. Rang bei mindestens 20 eingereichten Arbeiten 
3. Rang bei mindestens 30 eingereichten Arbeiten 
4. Rang bei mindestens 50 eingereichten Arbeiten 

 

Diese Regelung gilt für die Kategorien (SW, FB und DIGI). 
 
 
 

Schlussbemerkung: 
Dieses Wettbewerbsreglement ersetzt alle früheren Wettbewerbsreglemente. 
 

Vorliegendes Wettbewerbsreglement wurde an der ordentlichen Generalversammlung 
vom 27. Januar 2011 angenommen und in Kraft gesetzt. 
 
 
AMATEUR FOTOCLUB DIETIKON 
 
 
Der Präsident: Walter Hilpertshauser 
 
Der Vizepräsident: Jürg Christoffel 


